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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die europäische Patentanmeldung 79 104 513.1, die 

am 15. November 1979 unter Inanspruchnahme der Priori-

tat aus der deutschen Voranmeldung vom 2. Dezember 1978 

angemeldet worden ist, ist am 21.April 1982 das euro-

päische Patent 11 779 auf der Grundlage von acht Pa-

tentansprUchen erteilt worden. Anspruch 1 lautet: 

Isverfahren zur Erhöhung der Haitbarkeit basischer Aus-

mauerungen von Konvertern beim Frischen von Roheisen zu 

Stahl unter Verwendung von MgO oder MgO enthaltenden 

Stoffen sowie Kalk als Zuschlägen, wobei Zuschläge die-

ser Art in den Brennfleckbereich eingeblasen werden, 

dadurch gekennzeichnet, dal3 das MgO oder die MgO ent-

haltenden Stoffe in Gegenwart von CaO oder CaO enthal-

tenden basischen Stoffen mit der Ma8gabe in das fills-

sige Roheisen eingeblasen werden, daB dies mit dem Fri-

schen beginnt und nach 15% bis 35% der Frischzeit been-

det ist, wobei diese Zuschläge eine Korngr63e von weni-

ger als 2 mm aufweisen und die Mengen an MgO und CaO so 

zu bemessen sind, daB sich in der Schiacke ein prozen-

tuales CaO/MgO und ein prozentuales caO/gi0 2 - Verhält -

nis ergibt, die gemäf3 Schaubild 1 funktionelL zusammen-

gehören und zwischen den Kurven A und B liegen, wahrend 

die erforderliche Restkalkmenge beginnend nach 15% bis 

35% der Frischzeit zugeschlagen wird". 

II. Gegen die Erteilung des europaischen Patents hat die 

Einsprechende am 17. Dezember 1982 Einspruch eingelegt 

und den Widerruf des Patents wegen rnangelnder erfinde-

rischer Tätigkeit beantragt. Die BegrUndung wurde auf 

neu genannten Stand der Technik gestUtzt, nämlich 

1) DE-A-2 341 424 

2) DE-C-1 303 099 

T 
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3) Archiv für das Eisenhüttenwesen 44 (1973), 6, 

S.451-455. 

III. Durch Entscheidung vom 19. September 1983 hat die Em-, 

spruchsabteilung den Einspruch zurUckgewiesen und hier-

zu ausgefUhrt, daB der Gegenstand des Patents nicht nur 

neu sei, sondern auch Uber die notwendige erfinderische 

Tätigkeit verfüge. (3) sei zwar zu entnehrnen, daB das 

MgO zu Proze3beginrL zuzugeben ist; daraus folge aber 

keinesfalls, daB diese Zugabe so stattfinde, daB die 

CaO/MgO- und die CaO/Si0 2 -VerhältflisSe in der 

Schiacke innerhaib des durch die Geraden A und B be-

grenzten Gebietes liegen. Weder wUrde der Fachinann in 

dieses Gebiet zwangsläufig gelangen, noch gebe (3) ei-

nen Anhaltspunkt dafUr, daB es soich ein Gebiet gibt, 

a.us dem sich je nach Gegebenheit die jeweils erforder- 

lichen Mengen an MgO, bzw. MgO-enthaltenden Stoffen be- 
 
	 2

. 

stimmen lassen. Dagegen spreche die Empfehlung, zur Er- 

reichung eines Idealfalles 2,5 kg MgO/t Rohstahl zuzu-

schiagen. 

Die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Merkmals-

kombination werde auch nicht dadurch beeintráchtigt, 

daB (2) und (3) den MgO-Zuschlg in feiner Verteilung 

empfehlen und auch eine .Maximalgrbf3e von 2 mm nicht un-

Ublich 1st. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

17. November 1983 unter Entrichtung der vorgesehenen 

GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 18.Januar 1984 

etwa wie folgt begrUndet: 

Es sei zwar zutreffend, daB die angezogene Literatur-

stelle (3) nicht wortwbrtlich vorschreibe, in einem Be-

reich .zu arbeiten, der durch die Kurven A und B gemä13 

S • • / S S S 
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dem Schaubild 1 des Streitpatents begrenzt 1st. Diese 

Entgegenhaltung vermittle aber dem Fachrnann nicht nur 

die Lehre, durch Zugabe von 2,5 kg MgO/t Rohstahl zu 

Beginn des Blasprozesses die im Idealfall gewUnschte 

MagnesiurnkonzentratiOfl an der Sättigunsgrenze in der 

Schiacke zu erreichen, sondern er erfahre auch, daf3 

diese Menge erhöht werden könne, urn die Sättigung auch 

am Blasende zu haben. Damit sei dem Fachmann der Weg 

gewiesen, wie er das Problem der Erhöhung der Haitbar-

keit des Konverterfutters lösen könne. 

Es mUsse dem Fachrnann unbenommen bleiben, in weichem 

MaBe er sich Uber die angegebene Grenze von 2,5 kg MgO 

nach oben hinaus bewegen will, urn dieses Ziel zu errei-

chen. Es gehe nicht an, im Nachhinein durch die Ertei-

lung eines Patentes, die dem Fachmann im freien Stand 

der Technik gegebenen Möglichkeiten zu beschneiden. Dai3 

der freie Stand der Technik auch den durch die angeb-

liche Erfindung gewiesenen Weg abdeckt, zeige die wei-

tere Literaturstelle Stahl und Eisen, 1976, Nr.18, Sei-

te 878 und 879 (4). 

Danach gehöre es zum Stand der Technik, neben dem nor-

malen Kalksatz auch mit dolomitischen Kalk in Mengen 

von 10 bis 30 kg/t Stahl bei einem MgO-Gehalt von 30% 

zu arbeiten. Das bedeute nichts anderes, als einen 

MgO-Satz VOfl Ca. 3-9 kg/t Stahl zu benutzen, also mit 

MgO-Sätzen zu arbeiten, wie sie auch von der Anmelderin 

in den Beispielen der patentschrift mit 7,4 kg und 4,9 

MgO/t angegeben werden. 

Bei der Beurteilung der Erfindung könne es keine Rolle 

spielen, ob nur die Formulierung des Erfindungsgedan-

kens neu 1st, wenn die darin enthaltene tatsächliche 

Arbeitsweise dem Stand der Technik zuzurechnen sei. 

.1... 



V. NachAuffassung der Patentinhaberin stelit (3) eine 

spekulative Betrachtung Uber Möglichkeiten der MgO-Sät-

tigung der Schiacke Uber den gesantten Blasverlauf dar, 

mit dem Ergebnis, daB dieses Ziel nur durch nachteilige 

Kompromisse erreicht werden kann, ohne diesbezUglich 

eine kiare Regel zuni technischen Handein erkennbar wer-

den zu lassen. 

Die Betriebsweise nach (4) bestehe darin, den Konverter 

mit hoch MgO-haltigen gebrannten Steinen gezielt in Zo-

nen zuzustellen und den Futterverschleii3 zunehmend im- 

mer häufiger durch Spritzen mit steigenden Mengen 

Spritzmaterial zu kompensieren, sowie diese Mal3nahmen 

mit einer sorgfäiltigen ProzessfUhrung zu unterstUtzen. 

Gerade hinsichtlich der ProzessfUhrung fehiten aber 

Verfahrensdetails, sodaBein Vergleich mit dem Ver-

fahren nach dem Streitpatent nicht möglich sei. 

VI. In der mUndlichen Verhandlung, die am 5. Februar 1985 

stattgefunden hat, haben die Beteiligten ihren Stand-

punkt bekräftigt. Zu Fragen der Kammer haben sie sich 

wie folgt geäul3ert: 

Eine Verbesserung, wie sie nach dem Streitpatent gegen- 

Uber dem Verfahren nach der FR-A-i 536 457 erreicht 

werde, könne von der Patentinhaberiri zwar derzeit nicht 

in Zahien ausgedrückt werden, sie sei jedoch im Hin-

buck auf die unterschiedliche Art und Weise der 

MgO-Zugabe dieser Verfahren offensichtlich. 

Dieser Sachverhalt wurde auch von der Beschwerdeführe-

rin eingeräumt. Was das Herleiten von Bemessungsregeln 

aus Mehrstoffdiagrammerl angehe, könne sich die Be-

schwerdefUhrerin nicht auf belegbares, ailgemeines 

Fachwissen berufen. 

.1... 
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Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf 

des europäischen Patents in vollem Umfang. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt hin-

gegen die ZurUckweisung der Beschwerde und die Auf-

rechterhaltung des Patents. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sO-

wie Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der Patentgegenstand betrifft nach der Bezeichnung em 

Verfahren zur Erhöhung der Haitbarkeit basischer Aus-

mauerungen von Konvertern beim Frischen von Roheisen zu 

Stahl. In der Beschreibungseinieitung ist angegeben, 

daI3 diese Ausmauerungen während des Frischens einem 

starken Verschleif3 unterliegen, der physikalische und 

chemische Ursachen hat. Was den chernischen Verschlei3 

angeht, so bildet sich beim Frischen, bedingt durch den 

Siliciumgehalt des Roheisens eine saure Schiacke, die 

man durch basische Zusch1ge wie CaO zu neutralisieren 

trachtet. Selbst die basische Schiacke hat ein erheb-

liches Lösungsvermögen für MgO, weiches sie der Ausmau-

erung entnimrnt (S.1, Z.5-25 der vorliegenden Patent-

schrift). 

Urn diesem Mi3stand abzuhelfen, wird in der FR-A-

1 536 457 ein Verfahren zur Verringerung des Ver- 

schlei3es basischer feuerfester Futter von Konvertern 

vorgeschlagen, bei welchem mit Magnesiumoxid gesättigte 

. S S / • 



Schiacke eingesetzt wird und kontinuierlich während des 

gesamten Frischprozesses MagnesiumOXid in Pulverforin 

zugefUhrt wird. Hierzu kann auch eine Mischung von Kalk 

mit Magnesiumoxid durch die Sauerstofflanze, also in 

den Brennfleckbereich eingeblasen werden. Von diesem 

Stand der Technik geht das Verfahren nach dem Streit-

patent aus (vgl. den Oberbegriff des Anspruchs 1 und 

S.2, Z.42-46). 

Die Beteiligten stimmen darin Uberein, dal3 dieses Ver-

fahren das Problem der Erhöhung der Flaitbarkeit basi-

scher Ausmauerungen nicht zufriedenstellend lost. Dies 

ergibt sich daraus, dal3 die MgO-LOslichkeit der Schlak-

ke zu Beginn des Frischens am gr6f3ten ist und gegen das 

Blasende absinkt (vgl. S.2, Z.21-29 der Streitpatent-

schrift); eine gleichmä3ige kontinuierliche Zugabe von 

MgO enthaltenden Zuschlägen Uber den gesamten Frisch-

prozel3, wie in der o.g. FR-A vorgeschlagen, ist daher 

nicht geeignet, die Magnesiumoxid-Konzentration der 

Schiacke in jeder Phase des Frischprozesses, also auch 

zu Beginn des Frischens an der Sättigungsgrenze zu hal-

ten, was ideale Voraussetzung für die Ausschaltung des 

Schlackenangriffs auf die Ausrnauerurig ist. 

Es besteht daher ein BedUrfnis für ein Verfahren zur 

Verbesserung der Haitbarkeit soicher Konverterausmaue-

rungen beim Frischen von Roheisen. Dabei darf anderer-

seits die eritstehende Schlacke nicht so viskos werden, 

dal3 die Entfernung von Phosphor und Schwefel aus dem 

Roheisen beeintràichtigt wird. Mit dieser Schwierigkeit 

kann man zwar durch Zusetzen von Flul3mittel fertig wer-

den, doch setzen diese die Futterhaitbarkeit herab. 

4. 	Gegenüber dem nächstliegenderi Stand der Technik, wie 

ihn die o.g. FR-A repräsentiert, liegt dem Streitpatent 

. . . / . . 



7 

daher die technische Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 

zur Verbesserung der Haitbarkeit basischer Ausmauerun-

gen von Konvertern beim Frischen von Roheisen zu Stahl 

vorzuschlagen, das trotz Abwesenheit von FluBmittein 

ohne Behinderung der Entfernung von Phosphor und Schwe-

fel ausfUhrbar ist. 

Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent durch die fol-

gende Merkinalskombination gelöst: 

a) Einblasen von MgO in Gegenwart von CaO (als Zu-

schiage) in den Brennfleckbereich des flUsssigen 

Roheisens, beginnend mit dem Frischen und endend 

nach 15 bis 35 % der Frischzeit, 

b) wobei diese Zuschläge eine Korngr63e unter 2 mm 

aufweisen, 

c) mengenmäf3ige Bemessung von MgO und CaO dabei der-

art, daB sich in der Schiacke ein prozentuales 

CaO/MgO-Verhältnis und ein funktinell zusanunenge-

hörendes prozentuales CaO/Si0 2 -VerhäiltfliS ergibt, 

die zwischen den Kurven A und B liegen sowie 

d) Zugabe der Restkalkrnenge nach 15 bis 35 % der 

Frischzeit. 

Auch ohne Zahienangaben Uber die hierdurch erzielte 

Haltbarkeitsverbesserung erscheint es der Kammer glaub-

haft, daB die gesteilte Aufgabe auch tatsächlich gelöst 

wird (vgl. Ziffer 2 Abs.3), zumal dieser Sachverhalt 

auch von der BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Ver-

handlung ausdrUcklich eingeräuint wurde. 

Zudem wurde die wirksame Entfernung von Phosphor nach- 

. . . / . . . 
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gewiesen (vgl. die Beispiele). Eine Entschwefelung des 

Roheisens wird zwar in den Beispielen nicht demon-

striert, weil bereits von einem sehr schwefelarrnen Roh-

material ausgegangen wird (0,012 und 0,013 %). Es sind 

aber keine Zweifel geäuf3ert worden, da3 auch dieser 

Teil der Aufgabe beim Einsatz von Roheisen mit einem 

typischen Schwefelgehalt von 0,03 - 0,04 % zufrieden-

stellend gelöst wird. 

5. 	Die Neuheit dieser Lehre ist nicht bestritten worden, 

so da3 sich AusfUhrungen hierzu erUbrigen. Es ist daher 

zu prUfen, ob sie auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Hierfür ist vorrangig Entgegerlhaltung (3) in Betracht 

zu ziehen, die sich mit der Verminderung des Schiacken-

angriffs auf die feuerfeste Ausmauerung von Sauerstoff-

aufblaskonvertern befa3t. Auch das Verfahren nach dem 

Streitpatent bedient sich dieser Art des Frischens, bei 

der durch Aufblasen von Sauerstoff auf die Roheisen-

schmelze ein sog. Brennfleck entsteht. Abbandlung (3) 

basiert auf der Hypothese, da3 der Verschlei3 der Kon-

verterausmauerung vorwiegend fiber den Lösungsangrff 

der Schiacke erfolgt undberichtet fiber Versuche, die-

sem Problem durch Zugabe magnesiumoxidreicher Zuschlàge 

beizukommen (vgl. S.451, li.Sp., Absãtze 2 und 3 und 

S.455 Absätze 3 und 4). 

Anhand von drei Beispielen wird gezeigt, wie sich der 

Einsatz von MgO-reichem Kalk auf die gebildete Schiacke 

auswirkt. Wird von einer an MgO-gesättigten Anfarigs-

schiacke ausgegangen und ein Kalk mit 22% MgO zuge-

schiagen, so betragt der MgO-Gehalt der Endschlacke 

13%, was eine steife und reaktionsträge Schiacke bedeu-

tet. BegnUgt man sich darnit, nur soviel MgO mit dem 

Kalk zuzuschlagen, dal3 gerade die Endschlacke gesättigt 

. . / . . 



ist, so enthält die Anfangsschlacke zu wenig MgO, mit 

der Folge, daB diese Konzentration als Schutz für das 

Konverterfutter zu niedrig ist. Sucht man zwischen die-

sen Vorschlagen einen Komnpromi3 und steilt auf die 

MgO-Sättigung der Schiacke bei halber Blaszeit ab, so 

ist die Aggressivität dieser Schiacke auf das Konver -

terfutter noch verhältnism3ig groB und auch die End-

schiacke iminer noch steifer als eine normale Endschlak-

ke (vgl. S.452, li.Sp., letzter Absatz und re.Sp., 

Abs.1-3). Diese drei Vorschläge werden in der Zusammen-

fassung so kommentiert, daB die Endschlacken entweder 

an Magnesiumoxid stark Ubersättigt und damit steif und 

reaktionstrge sind und/oder die Anfangsschlacken unge-

sät.tigt und für das Konverterfutter irnmer noch gefähr-

lich bleiben. Diese AusfUhrungen machen deutlich, daB 

der Fachinann lediglich zwischen 2 Obein wählen kann und 

somit die gestelite Aufgabe durch diese Art der Dosie-

rung des MgO nicht gelost werden kann (vgl. auch S.453, 

li.Sp., Abs.l). 

6. 	Der Artikel fährt fort, daB der ideale Schutz vor einem 

Auflösen des Konverterfutters in der berUhrenden 

Schlackenzone gegeben ware, wenn sich die Magnesium-

oxidkonzentration der Schiacke in jeder Phase des Pro-

zesses an der Sättigungsgrenze bewegt. Dieser Idealfall 

kann sich - wie weiter ausgefUhrt wird - nur einstel-

len, wenn sich die für den Sättigungsfail zu errechnen-

den MgO-Menge bereits in der Anfangsschlacke lost (vgl. 

S.453, li.Sp. den Absatz zwischen den Bildern 5 und 

6). Dieser (sattigungs)Zustand kann durch Zugabe von 

rund 2,5 kg gelOstem Magnesiumoxid je Tonne flUssiges 

Strahlausbringen zu Prozessbeginn erreicht werden (vgi. 

S.453, li.Sp., Bud 6 und letzter Abs. i.V.m. S.455, 

li.Sp., Abs.5). Diese Menge kann auf Kosten einer 

leichten, dauernden Ubersattigung während des Blasens 

. . / . . . 
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erhöht werden, urn auch gegen Blasende den Sättigungs-

wert zu gewahrleisten. 

In diesen AusfUhrungen sieht die BeschwerdefUhrerin ei-

nen Wegweiser zum Verfahren nach dem Streitpatent; denn 

diese rnengeninä3ige Er'nähung soil in den nach dein 

Streitpatent definierten Sättigungsbereich zwischen den 

Geraden A und B fUhren. 

7. 	Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Der Ausdruck 

"gelostes" MgO ist in (3) nicht erläutert, sodaI3 man 

auf die Substanzen zurUckgreifen rnuI3, die im Experiment 

erfoigreich getestet wurden. Hierbei handelt es sich urn 

Magnesiumborat oder Magnesiumborate (vgl. S.454, 

re.Sp., Zeile 10-16 nach Formel (3) und S.455, li.Sp., 

Z.l). Wenngleich diese Verbindungen nur beispielhaft 

genannt sind (vgl. S.454 re.Sp., Z.5 von unten), 1st 

aus dem Gesamtzusammenhang in:(3) nicht erkennbar, wel-

che weiteren Substanzen den Test gemäl3 Bud 6 beste-

hen. 

VerläI3t man diesen experimentell gesicherten Bereich, 

so gelangt man ins Reich der Spekulation. In diesem 

Sinne 1st auch die Passage in (3) zu verstehen, wonach 

zum Erreichen des Idealfalls das hochschmelzende Magne-

siumoxid (2800 ° C) entweder in sehr fein verteilter Form 

gleichrnä3ig unter Vermeidung eines Zusammenballens in 

reiner Form oder als niedrigschmelzende Verbindung mit 

anderen kieselsäurearmen oder -freien Stoffen entweder 

als Mineral oder im gemischten, gepre3ten oder vorge-

schmolzenen Zustand fest.oder flUssig eingebracht wer-

den mUl3te. Diese spekulativen AusfUhrungen können nicht 

als Einladung zu Versuchen mit MgO oder MgO enthalten-

den Stoffen angesehen werden, well diese offenbar nicht 

die unabdingbare Voraussetzung erfUlien, daB sie sich 

.1... 
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bereits in der Anfangsschlacke lösen (vgi. S.453, 

ii.Sp., letzter Satz vor Bud 6), wie sich aus den er-

folgiosen Versuchen nach den o.g. drei Vorschlägen er-

gibt (vgl. Abschnitt 5). 

Diese Auffassung der Kammer steht auch in Ubereinstirn-

mung darnit, daB (3) eben gerade den kostspieligen Umweg 

Uber die Magnesiuinborate gewähit hat, urn die ideale 

MgO-Sättigung der Schiacke durch einen Kunstgriff zu 

erreichen. Uberraschenderweise ist dieser Umweg nach 

dem Streitpatent nicht nötig. 

8. 	Die BeschwerdefUhrerin halt es auch für naheliegend, 

die Gewichtsprozentangaben für CaO, Si0 2  und MgO aus 

Bud 4 in ein Koordinatensystem mit dem prozentu1en 

CaO/Si02 -Verhältnis ais Ordinate und dem CaO/MgO-Ver-

hältnis ais Abscisse einzutragen, woraus "Kurve C" re-

sultieren soil (vgl. das von ihr im Einspruchsverfahren 

vor der Vorinstanz am 28.4.83 eingegangene Diagramm). 

Diese Kurve liege zwar auBerhaib des gemäi3 dem Streit-

patent definierten Feldes zwischen den Geraden A und B 

nach Schaubild 1; es sei jedoch nicht erfinderisch, 

diese Kurve in Richtung auf eine leichte MgO-tibersatti-

gung (nach oben hin) zu verschieben, zu begradigen und 

aus praktischen GrUnden zu einem Band zu erweitern, wie 

nach dem Streitpatent geschehen. 

Diese Betrachtungsweise Ubersieht zunächst, daB Bud 4 

auf Versuche zurUckgeht, die unter Verwendung von "ge-

löstem" MgO, also Magnesiumboraten als Zuschlagstoff 

ausgefUhrt wurden (vgl. S.453, li.Sp., letzter Absatz). 

Es ist daher zumindest fraglich, ob die Werte aus Bud 

4 auch für boroxidfreie Schiacke gUltig sind. 

. . / . . . 
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Ferner lä3t die BeschwerdefUhrerin auBer Acht, daB es 

zur Aufstellung eines soicheri Diagramms zunächst einnial 

der Erkenntnis bedarf, daB die Einhaltung recht unter-

schiedlicher CaO/MgO Werte (0,5-9) und damit funktio- 

nell verbundener CaO/Si0 2 -Werte (<1 bis 4) kausal 

ist für die - aufgabengemäii3 induzierte - rasche MgO- 

Auflösung in der Anfangsschlacke7 diese Erkenntnis 

kann im Hinblick auf den in (3) gewählten Umweg Uber 

Magnesiumborate nicht nahe gelegen haben. 

Vor allem aber hat die BeschwerdefUhrerin nicht glaub-

haft gernacht, daB es Ublich ist, aus soichen Diagrarnrnen 

Bemessungsregeln für die Berechnung von Zuschlagstoffen 

beim Frischen abzuleiten. Sie hat vielmehr auf Befragen 

in der mUndlichen Verhandlung erk1rt, ihr sei kein 

diesbezUgliches Fachwissen bekannt. Demnach vermochte 

(3) aus fachmàinnischer Sicht keine Anregung zu der Be-

rnessungsregel c) nach dem Streitpatent zu vermittein. 

9. 	Zuin gleichen Ergebnis gelangt.man bei der Betrachtung 

von (4), wo Uber eine Rekordhaltbarkeit von LD-Konver-

terfutter in einer japanischen Firma berichtet wird. 

Dabei wird der Konverter mit hoch MgO-haltigeri gebrann-

ten Steinen gezielt in Zonen zugestelit urid der Futter-

verschlei3 zunehmend immer häufiger durch Spritzen mit 

steigenden Mengen Spritzmaterial komperisiert. Diese 

Mal3nahmen werden durch eine verbesserte VerfahrensfUh-

rung unterstUtzt, wie Abschlacken nach der Entschwefe-

lung, Lanzenhöhe, Sauerstoffangebot, FluI3mittelver-

brauch, Blasezeit, Schlackenbasizität, Tachb1asen der 

Schmelzen (vgl. S.878 re. unten bis S.879 li.Sp., 

Z.1-9). Als wichtigste EinfluBgr63e fUr den VerschleiI3 

Uberhaupt wird allein der Eisengehalt in der Schiacke 

herausgesteilt und daher gezielt verrnindert (vgl. Sei-

te 879, li.Spalte, Z.11-14 und Bud 3). Die nach dem 

. . / S • 
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Streitpatent wesentliche Einflul3gr63e der Kieselsäure 

ist nicht erwähnt. 

Nach Ansicht der Autoren von (4) sind die Rekordlei-

stungen auf 3 Ursachen zurUckzufUhren, wobei an erster 

Stelle der Einsatz von dolomitischem Kalk bis zu 30 

kg/t Rohstahl genannt ist (vgl. S.879 li.Sp. Mitte). 

Der Einsatz dieser Hochstmenge fUhrt zusammen mit der 

Anwendung von 25 kg Normalkalk je t Rohstahl zu einer 

Schiacke mit 8-9% MgO, deren metallurgische Beherr-

schung als aW3erordentlich schwierig bezeichnet wird 

(s.879, li.Sp., vorletzter Absatz vor Tafel 1). Zu wel-

chem Zeitpunkt die Zuschlage erfolgen, in weicher Art 

und Weise sie in den fli.issigen Stahl eingebracht wer-

den, ob irgend eine Einflul3gr68e berUcksichtigt wurde, 

ferner, ob es sich bei der Angabe des MgO-Gehaltes urn 

die Endschlacke oder urn die Schiacke zu irgend einem 

anderen Zeitpunkt des Frischens handelt, fehien. Diese 

Entgegenhaltung liegt daher noch weiter ab vom Ver-

fahren nach dem Streitgegenstand als(3). 

10. 	Wenngleich nach (4) MgO-Mengen verwendet werden (3-9 

kg/t nach den Beispielen), wie sie auch nach dem 

Streitpatent zurn Einatz kornxnen können (7,4 und 4,9 kg/t 

nach den Beispielen), so gibt dieser Umstand keinen An-

haltspunkt für eine Bemessungsregel, die sich - wie die 

nach dem streitpatent - am Zusammenhang zwischen dem 

CaO/MgO- und CaO/Si0 2-Verhältnis orientiert. 

Das Verfahren nach dem Streitpatent ist auch keine 

blo3e Neuformulierung einer dem Stande der Technik zu-

zurechnenden Arbeitsweise, die etwa durch HinzufUgen 

von Scheinrnerkxnalen zustandegekommen ist; denn erst die 

Bemessungsregel c) gewährleistet durch die Abstimmung 

des Prozesses auf den in der Praxis schwankenden Sili- 

. . / . . . 
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, 

ciumgehalt des Roheisenseine sichere Handhabung des 

Frischens im Sinne der bestehenden Aufgabe. 

11. Bei diesein Sachverhalt kommt es nicht mehr darauf an, 

ob die MgO-Zugabe in der Anfangsphase des Frischens 

(r4erkmal a), die Feinverteilung der Zuschlàige (Merkmal 

b) und die spätere Zugabe des Restkalks (Merkmal d) im 

Hinblick auf (3)und die o.g. FR-A - für sich betrach-

tet - selbstverständlich ist; denn all diese Mal3nahmen 

werden nur gemeinsam mit der als erfinderisch zu beur-

teilenden Bemessungsregel c) angewendet und sind auch 

für die Lösung der bestehenden Aufgabe förderlich oder 

notwendig. 

12. Zusamirtenfassend ergibt sich, dal3 die Lehre nach An-

spruch 1 des Streitpatents neu ist urid auf erfinde-

rischer Tàtigkeit beruht. Die auf diesen Anspruch rUck-

bezogenen UnteransprUche beziehen sich auf besondere 

AusfUhrungsforinen des Verfahrens nach dem Hauptanspruch 

und werden von dessen Patentfähigkeit getragen. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

\v\rJ 


